
Gerneinde Lotlsletien
Landkreis Wcldshui

Satzungen

zum Bebauungsplen "Löngelen", Lottstetten

1. Ausferllgung

Aufgrund des $ I0 cies Bougesetzbuches und des $ 74 cier Lcndesbau-
or,Jnung Boden - Würiienrberg in Verbindung mit $ 4 der Gemeindeordnung
für Bcden - Württemberg hot der Gemeinderot der Gemeinde Lottstetten in
seiner Sitzung am 22. Juni 2006 den Bebouungsplon

"l Ännalan" I nlictattonLvl l:rvlvl I , Lvl lJlvl lvI I

sow'ie örtliche Bcuvorschriften für den Geitungsbereich dieses Bebouungs-
plcnes ols Saizung beschiossen.
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Röu mlic her Gellu ngsbereic h

Der röumliche Geltungsber"eich ergibt sich cus dem im zeichnerischen leil ($

2, Ziff . I dieser Sotzung) eingezeichneten Picngebiet.
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Beslondleile des Bebouungsplanes

Der Bebouungsplcn besteht cus:

1. Zeichnerischer Tei! M I : 500

2. Bebcuungsvorschrifien:

Sotzur-r g A : Plo n u n gsrec htlic he Festsetzu n gen
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Dem Bebauungsplon ist eine Begründung mit derrr Unrweltbericht sowie die
zusommenfcssende Erklörung entspr. $ l0 Abs.4 Bcr-rGB beigefügi.
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Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 75 LBO hanCelt, wer den cufgrund von $ 74
LBO in Verb. mit $ 9 Abs. 4 BauGB ergangenen Bestondteilen dieser Sotzun-
gen zuwiderhondeli.
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lnkrqfttreten

Diese Sctzungen treien mit der Bekonnimcchung dei'Sotzungsbeschlüsse in
Vrn#I
l\l ul l.
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Gemeinde Lottsletlen
Londkreis lltloldshut

Verfqhrensvermerke zur Aufstellung des

"Löngelen", lotlslellen

Bebsuungsplcnes

Aufstellungsbeschluss gefcsst in der Sitzung des Gemeinderotes om 15.

Septenrber 2005.

Ortsübliche Bekonntmachung des
BauGB am 30. September 2005.

Beschluss cies Gemeinderotes, die
$ 3 Abs. I BoUGB durchzuführen
IUU5.

Aufstellungsbeschlusses gern. $ 2 Abs. l

Beteiligung der Offentlichkeit entspr. dem
gefosst in der Siizung om ,l5. 

September

Durchführung der Beteiligung der Offentlichkeit entspr. dem $ 3 Abs. I BouGB
im Rohmen einer Offenlegung: bekonnt gemccht om 30. September 2005;
vorgenommen in der Zeit vom 05. bis einschl. 19. Oktober im Rcthous
I n*tctat*anLVtlJtvltvt t.

Unterrichtung der Behörden gem. $ 4 Abs. I BcUGB orn 03. November 2AA6
mit Fristsetzung bis 25. Novenrber 2006.

Zustlmnnung zum Sotzungsentwurf und Beschluss zur Auslegung gem. $ 3 Abs.
2 ßouGB gefcsst in der Sitzung des Gemeinderotes om 16. Möz 2006.

Ortsübliche Bekonnlmochung des Auslegungsbesclrlusses unci Ort urrd Douer
der Auslegung om 31. Möz 2006.

Benaclrrichtigung cjer Betrörden urrcl sonstiger Tröger öffentl. Belonge von der
Ausiegung om 05. April 2006.

r--r-rfinnllinl-ra Är rclan,na ,.,tr,,.al-.^^$iil-.'+ *,^'- in Ä^'ii 'rfli'!1 i-;. ii-t li^; ']i-fn^e\-rtt\tttilt\-rtt; /1\JJt\;v\Jtrv \l\Jr\-trvlJtlJrilr y\Jrtr rv. /1vtil l-vvu t-/rJ tw. lvt\lt t\.,vu.

Prüfung der obgegebenen Sieiiungnohmen gem. $ 3 Abs. 2 BouGB unci
Sotzungsbeschluss gem. $ 10 Abs. I BaUGB gefosst in der Sitzung ,Jes

Gemeinderotes om 22. Juni 2006.

Ortsübliche Bekonntmschuirg des Sctzungsbeschrluss gem. $ i0 Atrs. i BouGB
om 07" Juii 2006.

Lortsreiien, om 0 fi. JULI m6 l,/^ffi)
fi.Link \,F.
[/ Bürgermeister



Gerneinde Lcttstetten
tandkreis Waidshut

Bebauungsplan 1. Ausfe*igung

"Längelefi n', Lottstetten

Bebauungsvorschriften (Satzungen A u. B)

1. Rechßqrundlagen

1.1 Baugesetzbuch (BauGB) v. 23. Juni 1960, BGBI. I 1960, 341, neugefasst
durch Bek. v. 23.09.200412414, zul. geänd. d- Art. 21 G v. 21.06.2005.

1.2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) v.
26.06.1962, BGBI I 1962,429, neugefasst d. Bek. v. 23.01.1990 I 133,
And. d. Art. 3 Gv.22.04.1993 I 466.

1.3 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitp!äne und die Dar-
stellung des Planinhaltes (PlanzV vom 18.12.1990, BGBI. I S.58).

1.4 Landesbauordnung für Baden - Württernberg, zul. geänd. d .das Gesetz
zur Neuregelung des Gebührenrechts vom 14.12.2AA4 {GBl. S 895).

2. $atzunsA:PlanunssrechtlicheFegtsetzunsen

2.1 .Art der baulichen Nutzung:

Das Gebiet ist als ein Allgemeines Wohngebiet gem. $ 4 BauNVO
festgesetzt.
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2.4 Gebäudehöhen, Höhenlage

Die Wandhöhe der Gebäude, gemessen von der Oberkante des
vorhandenen Geländes bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der
Dachhaut, ciarf

bei eingeschossigen Gebäuden ntax. 5,00 m,

beizweigeschossigen Gebäuden max. 8,00 m

betragen.

Die Firsthöhe darf, gennessen wie oben ciargesteilt, bei

eingeschossiger Bebauung max. 10,00 m

zweigeschossiger Bebauung max. 11,50 m

betragen.

Die Erdgeschossfußbodenhöhe darf max. 1,00 m über denr vor-
handenen Gelände liegen.

^ 
F h- -----:--LJ ElaUWerSe

Es gilt eine offene Bauweise nach $ 22 Abs. 2 BauNVO.

2.6 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die eingetragenen
Baugrenzen festgelegt. Nebenaniagen und Garagen sind nur innerhalb
der überbaubaren Flächen zulässig.

t-
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Pro 150 m2 Grundstücksfläche ist ein mittel- bis großwüchsiger Laub-
baum anzupflanzen; empfohlen werden hochstämmige, heimische
Obstbäume. Dabei ist der im Lageplan als Anpflanzung eingetragene
Standort vorrangig zu benutzen.

Die sonstige Anpflanzung soll mit Pflanzarten aus dem hiesigen
Naturraum erfolgen.

Lottstetten, "* 0 6 JULI 2t100
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Der Planer:

"v.4/zingenieurbüro w. popp
ciipi. ing. tu stadt-u. regionalplanung
ing.grad. bauingenieurwesen
waidshut - tiengen
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3.0 Satzung B: BauordnungsreehtlieheEestseEunqen ($ 74 Abs. f LBO
Baden - Württemberq)

3.i Außere Gestaitunq cier Gebäucie

3.1.1 Dächer

Es sind ausschließlich Sattel- oder Walmdächer zulässig. Die Haupt-
firstrichtung soll dabei in Gebäudelängsrichtung verlaufen.

Die Dachneigung ist bei eingeschossiger Bebauung mit 30 - 40", bei
zweigeschossiger Bebauung mit 25 - 30'festgesetzt. Garagen und
trtebengebäude müssen eine Dachneigung von mind. 15'aufiueisen.
Bei einem Anbau der Garage an das Wohnhaus und der Nutzung des
Garagendaches als Terrasse ist ein Flachdach zulässig,

3.1.2 Dachaufbauten

Dachgaupen sind mit bis zu 2,50 m Breite einer Einzelgaupe und in der
Summe aller Gaupen bis zu 5Aa/o der gesamten Hausbreite zulässig.

Dacheinschnitte sind nur in Form eines liegenden Rechteckes und
einer max. Breite von 3,00 m zulässig.

3.2,Aufschüttungen, Abgrabungen

Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis 1,50 m Höhe zulässig.

2 ? EinfriaÄiar rn^önv.v Lrr rrr rvvrvqr rvvr r

Zäune und Hecken sind längs der öffentlichen Verkehrsflächen (Stras-
sen und Wege) nur bis 1,00 m Höhe zulässig. Längs der Nacker Straße
(bestehende Gemeindever"bindungsstraße) sind sie bis 1,20 m Höhe
zulässig.
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen haben Zäune einen Abstand
von 0,50 m zum Fahrbahnrand einzuhalten.
Sockelrnauern sind als Einfriedung nur bis 30 cm Höhe zulässig.
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Zäune aus Drahtgeflecht sind nur mit einer Hinterpflarrzung von Hecken
zulässig, dabei sollen Nadelgehölze nur untergeordnet beigemischt
werden.
Die r,/en+senclung von Stacheiiraht ist unzulässig.

3.4 Bodenschutz

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen ist auf einen
sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten.
Garagenzufahrten, Stellplätze und Zugangswege sind mit wasser-
durchlässigen Belägen zu befestigen.
Nicht bebaute Grundstücksflächen sind als Grünflächen anzulegen und
zr r r rnfarhalfan4U ql tl9l I tqILvl l.

3.5 Abwasser"

Das Oberflächenwasser (Regenwasser) darf von den Dachflächen
nicht sofort der Ortskanalisation zugeführt werden, sondern ist in einer
Zisterne mit mind. 4,5 cbm Fassungsvermögen je Grundstück zu sam-
meln. Hiervon ist ein Überlauf in das örtliche Kanalsystem zulässig.
Die Zisternen sollen mit einem Puffervolumen ausgerüstet sein, so dass
bei größeren Niederschlägen ein Rückhaltevolumen zur Verfügung steht.

Alternativ oder in Ergänzung hierzu ist die Anlage einer Versickerungs-
mulde zulässig. Diese ist entsprechend dem Merkblatt des Landrats-
amtes ,,Wohin mit dem Regenwasser?" anzulegen. Die Versickerung darf
danach nur über eine belebte Bodenschicht ei'folgen.

Die Nutzung des gespeicherten Oberflächenwassers als Brauch-
wasser, z.B. zur Gartenbewässerung, wird empfohlen.

3.6 Antennen

Private Antennen, insbesondere sogenannte Schüsseln, sollen in einer
die Fassade ocier Dachfläche nicht störenden Stelle errichtet werden.

Bei einer Anordnung auf dem Dach darf die Firstlinie nicht höhenmäßig
überschritten werden.
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lm Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je Wohnung min-
destens 1,5 Steilplärrze anzulegen bzw. nachzuweisen. Bei sich
ergebender ungerader Zahl wird aufgerundet.

4.0 Nachrichtliche Ubernahme sonstiserVorschriften

Brandschutz

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge
von mindestens 96 cbm übei mindestens 2 Stunden erfordei'lich und
nachzuweisen. ln einem Abstand von 100 m sind Überflurhydranten auf
einer Wasserleitung von mind. DN 100 zu erstellen, die einen Fließdruck
von mind. 1,5 bar auflveisen.

Die Freihaltung und Zugängliehkeit zu den Hydranten ist stets zu
gewährieisien.

Äi fianlernalcohrftznae.atz
'vcltvevl&

Falls in dem Gebiet bei Erdarbeiten Bodenfunde auftreten oder Bild-
stöcke, Wegkreuze, aite Grenzsteine oder ähnliches von den Bau-
maßnahmen betroffen sind, ist unverzüglich das Landesdenkmalamt
Archäologische Denkmalpflege, Marienstr. 10 a, 7800 Freiburg zu
benachrichtigen.

r-ottstetten, ann 0 [ JUtt ZUUU

F'lar Dianar'uvl r rur rvr.
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Gemeinde Lolistetlen
Londkreis Wqldshut

Begründung

zum Bebquungsplcn "Löngeien", lottsletten

und zu den Geslsllungsvorschriften E em. g 74 Lsndesbouordnung
Boden - Württemberg für den Geltungsbereich dieses Bebouungs-
plones

1. Erfordernis unci stödtebeuliche Zielselzung

Der Flöcirenrrutzungsplon cier Gerneinde Lottstetten sieht für die weitere
Siedlungsentwicklung des Houptortes eine Flöche ongrenzend on den
südlichen Orlsrond vor.

Dcs künfiige Bcugebiet hoi zum einen den Vorteil, dass es sich in zeniraler
Loge, clso nohe cn der Ortsmitte befindei; zum cnderen ergibt der leicht
geneigte Südhong und im östlichen Teil die ebene Loge ottroktive
Bouplötze.

DerVerwoltung wcr es r'run zwischenzeitlieh möglich, cis ersterr Einstieg zur
Bebouung des Gelöndes dos Grundstück Nr. 108/2, südwesilich des Kinder-
gortens gelegen, zu erwerben, so doss hier mit Plcnung und Reolisierung
begonnen werden konn.

Die verkehrliche Erschließung ist von Cer Nccker Stroße, einer Gemein-
deverbindungsstroße, ous möglich. Auch der Konol ist in dieser Stroße
vorhonden; ollerdings verlöuft der Konol, von Westen kommend, quer über
die südliche Höifie des Grundsiücks Nr. i08/2. Es isi scmit erforderlich, den
Kqnol, soweit er einer Bebouung im Wege ist, zu verlegen.

Die Picnung sieht l5 neu zu schcffende Bcupiöize vor; dqbei sincj ciie 6, om
nordöstlichen Rond gelegenen Bcuplötze, für eine mögliche zweige-
schossige Bebouung vorgesehen.
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Do im lönciliehen Rcum im oligemeinen Wohnhöuser nohezu ousschließlich
für den Eigenbedorf uncl clornit meistens eingesct-rossig eirtstehen, w'ur,ie
dos zweite Geschoss nicht zwingend vorgeschrieben.

Bei einer BelegungsCichte rron 3-4 Einwohner je Hcuptrvohnung und i-2 Ein-

wohner je 2. Wohnung im OG oder je Einliegerwohnung ist bei der Anzahl
von I5 Hör-rserrr mit einer künfiigen Zchi von co. 75 Einwohnern zv rechnen.
Do dos Gebiet für die Eigenentwicklung, d.h. ols Wohnroum für junge
ortsonsössige Fomilien geoocht isi, werden die nuswirkungen iür cien Ort
Lottstetten gering sein.

Aus den ongenommeneR Wert mit 75 künftigen Einwohnern und einer
Gebietsgröße von .|,20 hc ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 62,5

Einw. je ha.

2. Entwicklung dus ciem Flöchennulzungsplen

Wie bereits erwöhnl, ist die Flöche im rechtskröftigen Flöchennutzungsplon
oes Gemeindevewoltungsverbondes Jestetten ols künftige Wohnbou-
flöche für den Houpiort Lottstetten eniholten {s. Ploncusschnitt in der
Anlage); somit ist der" Bebouungsplon ous dem Flöchennutzungsplcn
antr,rrinlzolt

3. Erschließung

Dos Verkehrskonzept geht dovon ous, doss iongfristig eine Erschließungs-
sponge von Osten noch Westen, olso von der Nocker Stroße zum Sport-
plotzweg, geschoffen wird. lm jetzigen l. Bouqbschnitt wird der Anschluss
on die Nocker Stroße hergestellt; am westlichen Rond wird eine Wende-
platie, in der Dimension mit 

,l6,00 
m Durchmesser ouch für dreicchsige

Müllfohzeuge geeignet, ousgewiesen. Diese Wendeplotte kann bei der
spöter-err Verlöngerung der Str"aße als Pcrkfiöche verwendet werderr ocler
wird rückgebout. Von hier ous ist die Erschließung der 5 nördlich geiegenen
Bouplötze mit einem befohrbaren Wohnweg vorgesehen.

Die vorgesehene Verkehrsführung wird bewirken, doss kein Fremdverkehr in
dcs Bougebiet getongt. Die Erschließungsstroße ist deshclb mif dem heute



Begründung zum Bebouungspion ,,löngelen" u. der örti. Bouvorschriften - Seite 03

für obgeschlossene Wohngebiete übiichen Maß von 5,50 m Breite ousge-
wiesen. Sie soll als Mischflöche für Kraftfqhzeuge und Fußgönger, olso ohne
separcten Gehweg, gestoltet werden.

Der kleinen Stichstroße erhölt ols "befohrborer Wohnweg" noch der RAS - E

eine Breite von 4,75 m. Sie ist mii einem kleinen, plotzspcrenden Pkw -
gerechten Wendehommer versehen; es erscheint den künftigen Bewoh-
nern zumutbor, clen tr4üileimer zur größeren Strcße zu bringen.

Die Wasserversorgung ist durch Anschluss on dos vorhondene Netz
gesichert.

4. Festgesetzle Art und zulössiges ftiioß der bouliehen Nutzung

Festgesetzt ist ein Allgemeines Wohngebiet. Hiezu wurde, ouch wenn
dovon ouszugehen ist, doss ousschließlich Wohnbebouung entstehen wird,
kein Ausschluss der noch $ 4 Abs. 2 BoUNVO zulössigen Nutzungen vorge-
nommen. So wören Cie der Versorgung Ces Gebieies Cienenden Löden,
Schonk- und Speisewirtschoften sowie nicht störende Hondwerksbetriebe
r-ind Anlogen für kirchrliche, kulturelie, soziole, gesundheitliche und sporiliche
Zwecke eine guie Ergönzung zum Wohnen und sind deshoib zugeiossen.

Lediglich die Ausnohmen noch $ 4 Abs.3 Nr.4 u.5 BoUNVO - Gorten-
boubetriebe und Tonkstellen - sind in einem kleinen, im löndlichen Raum
liegenden Bougebiet unpossend und desholb ousgeschlossen

im Rohmen cier öffeniiichen Ausiegung gem. $ 3 Abs.2 und $ 4 Abs.2 hot
dcs Londrotsomf Woldshut, in der Stellungnahme ,,Londwirfschoft" ouf die
Problemotik ,,Allgemeines Wohngebiet" und ,,londwirtschoftliche Hofstelle
mit Tierhaltung" hingewiesen. Es wird die Gefohr gesehen, closs durch dos
Entsiehen von Wohnhöusern in direkter Nöhe des vorhondenen Kuhstolles
es zu Konfliktsituctionen bz+;. Beeintr'öchtigungen kcrnmen konn, die
erhebiiche Auflogen cies iondwirfschofiiichen Betriebes zur Foige hoben
köi'r rren. Vom Eigentü rner des c n grenzenden Lo ndwirtschoftsbetriebes
wurde Bedenken geöußert, doss die eingetrogenen Grundstücke Nr. 12* 15

liegen zu noh on dem Grundstück Flst.Nr. l}gll mit londwirtschqftlich
genutzten Stcllungen liegen; dos Londwirfschoftscmt empfiehlt einen
Abstcnd von mindestens 80 Metern.
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Von Seiten er Gemeinde wird dies nicht ols erheblich ongesehen. Noch
den Vorgqben des Bourechts ist im Zuge der Herobzonung es ohne weiteres
möglich, ein Mischgebiet {Ml) oder Dorfgebiet {MD), wie es die Bebouung
löngs oder hinter der Houptstroße in tottstetten de foeto dorstellt, on ein
Allgemeines Wohngebiet ongrenzen zu lossen.

Zum onderen findet dos Wohnen in einer kleinen Gemeincie wie Lottstetten
im ollgemeinen neben londwirtschoftlicher Nutzung wie Kuhweiden und
Stöllen stott; diese Lörm- und Geruchsemissionen sind somit ols ortsüblich zu

bezeichnen.

Dies w,urde offensichtlich ouch beider Genehmigung des Kuhstolles im Jchr
l981 dureh cios Londratsomt Woldshut oueh so beurteilt. Damois wor der
Kindergarien in cc.30 m Entfernung von dem Kuhstall bereits vorhonden.

Dos Moß der boulichen i.lutzung entsprichi in der Grundflöchenzohl mit 0,4
der moximolen Vorgobe des $ 17 BouNVO. Um den Ausbou des Doch-
geschosses zu ermöglichen, ist ciie Geschossflöchenzohl mit 0,5, bei
zweigeschossiger Bebouung mit 0,6 festgesetzt.

5. Bquweise, überboubqre Flöchen, Geböuciehöhen, Gorogen und Neben-
onlogen

Es isi eine offene Bouweise fesigesetzi, d.h. es isi ein seitlicher Grenzobstond
entspr. der LBO Boden - Würftemberg einzuholten.

Die Bougrenzen sind großzügig eingetrogen, um den Bouherren eine in-
dividuelle Ausnützung der Grundstücke und Stellung der Geböude zu

ermöglichen; desholb ist ouch keine Houptgeböude- bzw. Firstrichtung vor-
gegeben. Um jecloch die cls nicht überbtrubcr ousgewiesenen Flöchen
freizuholten, sind Gorogen und Nebenonlogen nur innerholb der Bou-
grenzen zulössig.

Dos Gelönde ist nohezu vöiiig eben. Um Abgrobungerr gegerrüber der
vorhondenen Gelöndeformotion nicht zu stork in Erscheinung treten zu

lossen und zum Erreichen einer gewissen Einheit im Siedlungsbild sind die
Geböudewondhöhen {Troufhöhen} und Firsthöhen jeweils beschrönkt. Es

wird vom vorhondenen Gelönde cus gemesscn.
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6. Umwellschülzende Belcnge in der Abwögung nce h $ I o BoUGB bzw.

$ I s BNotSchG, Lcndschatlspflegerische Moßnahmen

Die Flöche ist zur Zeit größtenteils eine Ackerflöche; lediglich der nördliche
Bereich nrit co.400 qm wird crls Gorten genützt. Es befinden sicir hierouf 2

Obstböume und Erdbeerkulturen.

Dos Grundstück ist w,egen seiner Qucliiöt ols londwirtschoftliche Vorrong-
flöche eingestuft. Die Problemoiik der lncnspruchnohme der Flöche ist
jedoch vertretbor und bereits im Textteil des Londschoftsplones iBegleitplon
des Flöchennutzungsplones, Ausschnitt s. Anloge) obgehondelt. lm Houpt-
ort der Gemeinde Lottstetfen soll die Eigenentwicklung gewöhrleistet sein;
ondere Bouflöchen stehen momenton nicht zur Verfügung.

Der Eingriff in den Noturhousholt soll durch die Festsetzungen des Bebou-
ungsplones wie folgt minimiert und die Belonge des Noturschutzes, des
Bodenschutzes und des Wosserhousholtes wie folgt berücksichtigl werden:

- Es w'ird eine Anpflonzung mit hochstömmigen, heimischen Böumen ouf
den Grundstücken, vor ollem ouch om Rond zur freien Londschoft, vor-
geschrieben;

- Die Befestigung sömtlicher Flöchen ist zu minimieren. Zufohrten zu Pork-
plötzen unci zu Goragen, die Stellplötze sowie die Zugcngswege dürfen nur
mit wosserdurchlössigen Belögen, wie Steine mit Fugen baar. Schofter,
versehen werden;

- Die Verkehrsflöchen werden durch die Erschließungskonzeption mii nur
5,50 m und 4,75 rn breite Stroßen so gering wie möglich geholten;

- Um die Ableitung des Oberflöchenwossers in den Konolzu reduzieren, ist

vorgeschrieben, dcs Regenwosser einer sinnvollen Nutzung zr-izuführen. Je
Grundstück sind Zisfernen zur Fossung des Regenwossers in einer
lv'lindestgröße von 4,50 cbm vorgeschrieben.

Die Nutzung dieses sogenonnien Grouwossers im Gorten, ober möglichst
ouch ols Sekundörkreislouf im Hous wird empfoi'rlen. inüssen und z.B. für die
Gortenbewösserung oder ols sogenannter Sekundörkreislouf genutzt
werden.

- Alternotiv konn dos Regenwosser einer Versickerungsmulde zugeführt
werden.
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- Ökotogiseher Ausgleich dureh londschoflsgerechte Gorl'engestcltung:
Je 150 qm Grundstücksflöche ist ein Loubboum zu pflonzen; dos bedeutet,
doss in jedem Gorten mind. 4 -5 hochstömmige Böume sein werden. Die
sonstige Anpflonzung soll mit heimischen, ökologiseh wertvollen Ströuchern
{Hortriegel, Schneeboll, Schlehe, Schworzdorn, Hundsrose, Holunder, Hosel,
u.ö.) erfoigen; Koniferen, olso Nodelgehölze qller Art, sind ortsuntypisch,
ökologisch nur von sehr geringem Wert und sollen desholb nicht verwendet
werden.

7. Örtlicne Bouvorschriflen - Festsetzungen ouf der Grundloge des $ 74 ßou-
ordnungsrecht B-W

Es sollen ousschiießlich Soiteldöcher (ouch für Gorogen) zulössig sein. Die
Dochneigung ist bei eingeschossigen Geböuden 30 - 4Ao, bei zweige-
schossigen Geböuden mit 25 - 30" festgesetzt. Diese unterschiedliche
Dochneigung, und ouch die entsprechenden Festsetzungen von Wand-
und Firsthöhen wurde vorgenommen. um ein Nebeneinonder von ein- und
arueigeschossigen Geböuden zu ermöglichen, ohne doss ein zu unruhiges
oder gor störendes Siedlungsbild entsteht.

Gorogen mit Flochdöchern würden dos Siediungsbild erheblich beein-
tröchtigen. Sie sollen desholb , ebenso wie Nebengeböude, ein Sotteldoch
oufweisen. Die Dochneigung soll in etwq dem Houptdoch entsprechen.
Dies kcnn jedoch zu einer für eine Grenzbebouung zu großen Höhe führen;
desholb ist lediglich eine Mindestneigung von l5 o vorgegeben. Generell ist
jedoch dorcuf hinzuweisen, dcss ein möglichst steiles Doch gevrünscht ist.

Übergroße Dochgoupen stören die Dochlondschoft erheblich. Sie sind
desholb im Gesomtmcß auf die Hölfte der Geböudelönge und mox. 2,50 m
Breiie im Einzelnen beschrönki.

Die Enichtung von übergroßen Dacheinsclrnitten und Docheinschnitte in
nichi rechteckiger Form würden öußerst unhqrmonisch und nichi
dorfbildgerecht wirken und ist desholb nicht zulössig.
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Aufschüttungen und Abgrobungen sind nur bis 1,50 m Höhe zulössig.
H öhere bzw. tiefere Geiö rrdeverö rrcieriJ n gen würderr dos g ieicir mü ßig
ebene Gelönde und domit das Siedlungsbild zu stark beeintröchtigen und
sind desholb unzulössig.

Hohe Zöune würden dos Siedlungsbild in einer Siedlungseinheit mit kleinen
Grurrdstückerr stcrk beeintröchtigen. Die Besclrrönkung auf 1,00 m Höhe soii
dem entgegen wirken. Löngs der Nscker Stroße wird eine größere Höhe
nicht ols beeintröchiigend gesehen, so doss hier 

,|,20 
m zulössig sind. Der

vorgeschriebene Abstond von 0,50 m von der Stroße ist zur ordnungs-
gemößen Sch neeröu mu ng erforderlich.

Mouern ois Abgrenzungen sind ous gestolterischen Gründen unerwünscht
und sind desholb nur ols Sockei bis 0,30 m Höhe zulössig.

Ein wichtiger ökologischer Aspeki in einem Neubougebiet isi der Schuiz des
Boeiens, d.h. ciie Vermeiclung einer übermößigen Versiegelung. Wege,
Zufohrten zu Gorogen sowie die Stellplötze sind desl-tolb mit wosserdurch-
lössigem lvloteriol zu belegen {s" Erlöuterung ökologische Aspekte}"

Dos Anbringen von Porobol-Antennen isogenonnie Schüsseln) isi heut-
zutoge genereil übiich unei konn, entspreehend der göngigen Reeht-
sprechung, cuch nicht verhindert werden. Allerdings soll, und hier wird on
die Verontwortung der Housbesitzer oppelliert, die Anordnung die Fcssade
oder das Doch nicht übermößig stören.

lm Geltungsbereich des Bebouungsplones sind je Wohnung mindestens 
,i,5

Sieilplötze cnzulegen bzw. nochzuw'eisen. Bei ungeroder Wohnungszahi
wird oufgerundet. Dies ist erforderlich, do die Erschließungssfroßen nur mit
einer Breite von 5,50 m, ohne sepcroten Gehweg, ousgeführt werden sollen
und ein übermößiges Porken ouf der Stroße verhindert werden sol!. Mii der
geringen Fohrbchnbreite sollen nicht nur Erschließungskosten gesport,
sonrJern cuch ciie Gesch'rrindigkeit der Fchzeuge reduziert werden. Durch
dqs Erschließungskonzepf soll der Durchgongsverkehr ous denr Quortier
bieiben; die Siroßen sollen den Anwohnern, houptsöchlich Fußgöngern und
Kinc1ern, zur Verfügung stehei'r.
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Zum onderen würden porkende Kroftfohr-zeuge den Stroßenroum zu stcrk
einengen ui-rd rrröglicherweise zu Verkehr s-geföhrdungerr führen. Nicht
zuletzt ist der Bedorf, gerode im löndlichen Roum mit dem schlechten
Angebot im ÖpNV und dem dcmit verbundenen hohen Motorisierungsgrod
und Pkw-Dichte der Bedcrf noch Stellplötzen erheblich.

Lottstetten, om 0 E JULI ?006

4 ul^VN
l' r \tIJ

,/ürgen Link

fburgermeister

Anlcgen: - Ausschnitt cus dem Flöchennutzungsplcn des Gemeindeverwoltungs-
verbondes Jesietien, Bereich Loiisteifen;

- Bewertung der geplonten Bouflöche ,,löngelen - Honfbündten",
Lottstetten, im Lcndschcftspfiegerischen Begieiipion zum Flöchen-
nutzungsplon; Verf.: Büro für Ökologische Londschoflsplonung J.

Kiechle. Gottmqdingen.

- Merkblott des Londrotsomtes Woldshut,,Wohin mit dem Regenwosser?"

Der Ploner:

hfu
wolter popp
dipl. irrg. tu stodt- ui'rd regionclpi<;nurrg
ing. grcd. bouingenieurwesen
wcldshut - tiengen
obere breitöcker 7
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Gemeinde Lotlsleften
Lqndkreis WqldEhut

I lrnrrral*harinhlvtttrtvtrvvltvlll

zum Bebouungsplqn,,Längelen", Lotlslellen

entspr. $$ 2 Abs. 2,2 c und Anlcge des BcUGB v. 23. 06.19+0 {zuletzt geänderi
drrrah 

^t 
1 (?v 1A nÄ tnnrlVva -a 

r na rr I Y v. --.VV.-VVat

l?n rndlarranalac'Vr Vi rs.vY'9l lV9d.

i{ach dem I 2 Abs. 4 BoUGB legt die Gemeinde für jeden Bouleitplcn fest, in
welchem Umfong und Detoiiiierungsgrod die Ermittiung der Beionge des
Umweltschuizes für die Abwögung ertorderlich isi. Die durchzuiührende
Umweltprüfung beziehl sich ouf dos, wos noch dem gegenwörtigen
Wissenstond und der ollgemein onerkonnien Prüfmeihoden sowie noch inholt
und Detcillierungsgrod des Bculeitplcnes angemessenen /eise verlcngi
..,^-l^^ l-^^.^wutLJU| I K(lI ll L

Dcs Ergebnis dieser Umweltprüfung ist im folgenden Bericht dorgestellt.

'1. Einleitung

1.1 Dcrstellung des lnhcllE und der Ziele des Bebouungsplcftes

Durch den Bebouungsplon solien in Lottstetten l5 Bougrundstücke für ei- und
zweigeschossige Geböude geschcffen werden. Die Grundstücke sollen den
vorhcndenen Bedort on Boulond vorrCIngig für einneimisehe Femilien oecken.
Dos Bougebiet grenzt on die vorhondene Bebouung on und bildet den süd-
iichen Rond des Ortes. Eigeniümer des beiroffenen Grundstückes Nr. 10812 ist

die Gemeinde. Dos Gelönde isi gering von Nord noch Süd geneigt und hct
-!- - ^-*^^ 

--^ ^l I a L-.ellle \rlOlfe VOrl lUtl(l I ,l{t{'J..

1.2. Dcrslellung in Fcchgesetzen und Fcchp!änen

Die Fortschreibr,'ng des Flöcirennutzungsplcrres des Gerrreindevenaroltungs-
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verbcndes Jestetten, genehmigt cm i9.03.200,|, sieht cls SieClungseni-
w,icklung für Lottstetien eine künftige Wohnbsuflöche om südlichen Ortsrand
irr einer Größe vorr 6,50 ho vor.

Es ist dobeiwie folot beschrieben:

,,Die Flöche weist eine gute stödtebculich Zuordnung zum Ortsgefüge auf. Sie

isi 3-seiiig von bestel-rerrcler Bebou'..rng tJrr'rschlossen und ,,veucii-rnt" sicl'r inr
Wesien mit dem Bestqnd. Es erfolgt keine genei"eii neue Freirouirrinanspruch-
nohme in eine unberührte Londschoftszone. Gleicnzeitig bietet sicn die
Möglichkeit einer orgcnischen Neuobgrenzung des Ortsrandes mit entspre-
chenden Eingrünungsmoßnchmen on. lm Bebauungsplon müssen die Detoils,
rrr rnh in Frnaan r,lac I Ärrncnhr rtzac zr r r{on .rn.rrAnTenr'lan Retrichen im l--)etni!\l'ü'vii iii i i'viv-üii uui Luiiiiiuiiui4vi4v vvii viivivrr4viivvii rvriivvvrr rrrr evrvrr

gelöst werden. Der konsfcfierte Eingriff in den Noturhcusholt ist mlt Ausnchme
des Verlustes von landwirfschoftlicher Flöche relotiv gering. Dos LSP-Gut-
ochien verweisi beim Ausgleich ouf die Herousnohme des Gebietes
Loubschochen i Rieci."

nns ieizt zr r irherolcnende Grundsiück ist eine erste leilf!öche dieses Gescmt-yuvJvlAlAvvvvlI

entwlcklungsbereiches und befindef sich om östlichen Rcnd, neben dem
gemeindeeigenen Kindei'gorten.

Loncjschoftsschutzgebieie, Wosserschuizgebieie, Biolope und FFFi-Gebiete
sind nicht betroffen.

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltcuswirkungen

2.1. Bestcndsqufnohme des Umwellzustendes

l.)crs Plcnaehiet wirr^l hisher hcrrrntsöchlich Ousschließlich Cls,Ä.ckerflöcheu-uJ i ivi ivvviv r rvvrrr

genutzt;zum jetzigen Zeitpunkt {Oktober 2005} ist Raps ongesöt.

ln einenn Teilber"eich cnn nördlichen Rcnd des betroffenen Flurstückes hat der
Landwlrt, der den östllch CIngrenzenden Hof betreibt, cuf einer Flöche von co.
100 qm einen Auslouf für seine Hühner geschaffen. Östlich und südlich dovon
sinO Erdbeerbeete ouf co,200 qm Flöche ongelegt. nuf einem aryischen-
iiegenden Wiesensireifen mii co. 0,00 m Breite stehen 2 Zweischgenböume.

I
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Rnr{an nnr-h {arnhrrorcr rnh'gvvvl r I rvvr l Vv r vlJvVl l.

l. Schicht (20 cm) schwoch humoser, sqndiger Lehm
2. Schicht {a0 em} schwoch sondiger Lehm

3. Schicht (unter 40 cm) schwqch humoser bis kröftiger Lehm bis Schotter.

Der Bcugrund des Plongebietes besteht ous Lehmböden über der Grund-
moröne {WürmeiszeifJ.

Bodenwerte nach Reichsbodenschötzung : Ll c2;
L = Lehm, l= Zustond, c = Klimo bnar. Höhenloge, 2= Wosser'{oblcuf)
verhöltnisse ieben).

2.2 Prognose über die Enhcicklung des Umwellzuslendes

A. Verlust von londwirtschoftlich genutzfen Flöchen

Durch die geplonie Bebouung sincj Böden von hoher Wertigkeit WS 2 i-3)
betroffen. Dies ist jedoch innerholb des Gemeindegebietes bei der Aus-
weisung neuer Bouflöchen uRvermeidbor; vergleichbor geeignete, geringer
wertige Flöchen sind in der Ortsloge von Lottstetten nicht vot'hcnden.

Durch die Überbauung mit Geböuden, Stroßen, \^/egen und Nebenein-
richtungen findet in Verlust von Ackerflöchen stcit.

Dies yrird noch der Darstellung des Flöchennutzungsplanes der'.,ereinbcrten
Vei'woliungsgemeinschaft Jestetten durch den Vezichf ouf eine ondere
Flöche (Loubschochen / Ried) ousgeglichen.

B. Verlust von Böumen

Durch die Boumoßnohmen werden lediglich 2 Obstböume geföllt.

C. Wqsserhoushclt

Wosserschon- oder Wosserschutzgebiete werden durch die Plonung nicht
berühri.
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h Qiar,llr rnnclu lirnn r rnr{ Frniccinnanv. v,vv,v, r:rJ,\,r,

Durch die geplonte offene Bsuw'eise und die Stroßenführung houptsöchlich ln
West - Ost - Riehiung, und cruch der Geböudestellung hauptsöchiich in ciieser
Richtung, wirci der Koltluftobfiuss nicht behincieri. Eine Durchlüfiung des
Bougebietes ist somit gewöhrleistet.

Fc ',vir.{ ier-lnr-h Tr,rraifalcnl'.na ain Finnrif# in }sln*r rr r Ind LCndSChCft Vgfbefeiteti-J vYii u jvv\rvi t avvvaivlJvi ii iv vil r Lil rvr rr r rr r I tvlvr vl I

baar. bei Cer Reslisierung vorgenommen. Dieser ist mit einer Beeintröchtigung
des Bodens in ollen Funktionen idurch Versiegeiung).des Grundw.ossers

{fehlende Grundwosserneub'ildung durch Versiegeiung) sowie mit
Verönejerungen der Bodensfruktur verbunden.

2.3 Msßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und A.usgleich der nEch-
teiligen Auswirkungen

t ? I l?rr'inrrralnrrna
-.V. t Vr Vl rVl Vl lvl l:'

Auf der Rechrtsgrundloge der Landesbauordnung ist festgelegt, doss nici-tt
überboute Grundstücksflöchen cis Grünflöchen cnzulegen und zu unter-
holien sinc.

Durch ein Anpflcnzgebot scll eine nctur- und lcndschcftsgerechie Gesicltung
des Neubaugebietes geschoffen w,erden. Pre 150 mz Gründstücksflöche soll
mindestens ein rrrittel- bis großwüchsiger stondorigerechter Loubbaum oder
Obstboum ongepfionzl'werden. Bei einer Grundstücksgröße von 500 bis ?00
mzsind je Grundstück 2 bis 4 Böume onzupficnzen, wos bei cier gedochten
Grundstücksoufieilung 32 Böume ergibi. Die Anzohl der Böume noch
Bebauung Ces Gebieies überschreiiei scmit die Anzohi der wegfqliencjen
Obstböume, do dies lediglich 2 sind. erheblich. Die geringere Wertigkeit
zunöchst neuer Böume gegenüber denr wegfciienden Besiand'wird durch
die große Übezohi der neuen Böume sowie dui'ch weitere Begi'ünungs-
moßnohmen ouf den Grundstücksflöchen noch Londesbauordnung
ousgeglichen.

f)io nanlnnian VorÄnr^larr rn^An r{os Orlc- r rnr{ I nnr'ltchnftchilalnc können clr rrchL'iV .YiVPiUi iiVi i Y Vi Ui iVVi Vi i.vVi l J -v-i iJ vi iv Lvi ivJvi iui iJvrtvvr

die vorgesehenen gestciterischen Vorgcben und die Begrünungsmaß-
nohmen zumindest teiiweise ousgeElichen werden. Durch die gi'Ünord-
nerischen Mcßnohmen unci görinerische Nutzung wercien im oiigemejnen
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irrirerholb des Piongebietes nichrt vorl'tonden sind.

Durch eine Beschrönkung der Versiegelung {Reduktion der Strohlungsflöchen}
und eine iniensive Durchgrünung soli ein angenehmes Siealungsklimo ge-
schoffen we!"den. .^.ufgrund der geplonte Geböudestellung bietet sich eine
^_t^.J^^t^.^:^^t-^  ._t:.-_:--..--. - n n-^.,,^t^, ..I.-.^^ .--l nt--l^l-^.-solcineci'lilisclle \JpTiinterung, z. D. bfoucnwosseten /urrrluilg uilu rnutuKUll-
.,^rr:r- 

^ ^l^^^-v\liltK - f\t ilugEt t, (Jr !.

t ? t Rrrr{ancahrrlz

Der Bodenschutz, insbesondere die Verhinderung einer übei'mößigen
Versiegeiung cies Bodens, ist ein wiehiiger ökoiogiseher Aspeki. Die
Flöchenbefestigung soil sich cjeshoib ouf cios zur ordnungsgemößen Nutzung
unbedingt erforderliche Moß beschrönken. Zufahrten, Stellplötze und
Zu gc n gsureg e sol len mit \#erssei"d ur"ch lössigen Belö gen'rersehe n werde n.

hlahan c^/-rrc/..rry\ön ErcnhliaQr rnncflÄnhan cinr-l ltlntar'inlian ,.'lio oino Fancn-i\gi\igl t JiJLji.)\ji i igi i LIJ\,1iliviJLJi iVJii\jl,i ivl I Jii i\i lvivivllvllvr l, vrv vrr rv r\vvvr I

\.ryosserversickerung ermöglichen, fesigesetzt; cie Zufohr'ten und Steilpiötze
und Zugongswege müssen i-i-rit soichen Beiögen verseiren werden.

Die Bebcuungsdichie v/urce so gewöhii. dcss der Wunsch der einheimischen
Fomilien noch Einzel- und evtl. Doppelhöusern (die Bougrenzen sind entspr.
großzügig festgesetzt) erfüllt w,ercien kcnn. Eine dichiere Bebouung .'rrürde

eine vermehrte Versiegelung der bisherigen Grünlondflöche bewirken und
.,.r-^ -:^t^l t^^l--E----^^l^L r-^^J.--rl ^,.€ l^'. B^. l-1.",-l-^*Wqfe nicnl perJqi-fsgefecnl. trfSAIZpIiUrlLuIlgetl UUI UellDuuglUtlusluuKerl
wören nur eingeschrönkt mögiich.

Finc noch crrnßzf'rrricrcre lnr'kcre Rehnur rnn wflrrr^le Twetrermöcrlichen weitereLii i's r lv"v; t vr "r, 
.- . "-i7"-'

Gi-ünbestönde baai. Grünflöchen onzulegen. Der Bedcrf on Baugiundstücken
könnte donn jedoch mit der jetzigen Bougebietsgr"öße von I ,2 hc nicht
gedecki wercien. Dos Bougebiet müsste zu Losien weiierer ioncjwirischofiiich
genuizter Fiöchen enisprechen d vergrößeri'areri en.

Die Gr-öße der zu befestigten Flöche für die [r5chlicRr rnn {QtrnRenflär'hel
hetröcri:

- für'die Hcupterschließungsstraße mit der Breite von 5,50 m, Lönge rund
90,0 m bis zui'UJendeplotte 495,00 qm;

t
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m einschl. Pkw - \tu'encepiotie 295,00 qm;

- für die bis zu einern spöteren Weiterbcu proviscrische S/enCeplctie rund
?(Ä nrn'4VV Yr I r,

/aacnmfzrrÄRa rlar zr r nrrrhnltiaranrlan FlÄnha earnit r.r rnr"{ '! O/Ä nm f'\io'\7v.)\jiiiiVi\liiv \lul 4(i \iJ}Jii-\iiiiüiViiuvli I iuurlv Jvlllll lvlrv rvTv Ylll. urv

Gesomtflöche des künftigen Bougepieies betrögt i 1.6,i3 qm. Die fÜr den
itrcrßenbou in Ansprr.,,ch eefiomrtrrene Flöche i-roi olso eineir Anteil von ?,00 %
rCer ousgewiesenen Wohnbouflöche; dieser wer^t ist sehr gering.

\/^-^ r ^^l-^r-^*+ \ar^rJ^L,,+..,..-r^:* r.)^L*^4 -l^. i.,o^.,,--^ i* u;-t-t:^t. ^!!+VOm Lcinqi-Cii5qflii VVUiusiiUi.wrjlUu itli NLIf itlltttl UUI /lUlJvtUllg llll rllllLJllUll LlUl

den ei-foi"derlichen Umfcng unci Detciilier"ungsgi'ad der Umweltprüfung noch S

4 Abs. I BouGB dorouf hingewiesen, cjoss der Boden sehr hochweriig ist. Die
GemeinCe wurde cufgefordert, clle Cenkboren Alternotiven und Ausgleichs-
mögliehkeiten zu prüfen.

f'\ioca Priifr rnrr rrr, rrr.,la rrnn r.,lar taarnainr",lorranunltr rnn r rnr.'l Gcnrcinrdornt .-rnrna-L/'iUiU i iiJiviiV YVvi'\lU V\iii'LiVi '\7Viliviii\igvüivvliitlJiaY' uiiu \ivrrrvrrrvvrvr vvrY'v

Römmen. Dcbei ergob sich, doss cls denr<parer A.usgieieh keine Enfsiege-
iu n gsi-r-rög lich keiten o n dere n Orts rrröglich sind.

Somit isi festzusfeiien, doss die reiotiv prozentuoi geringe Versiegelung und die
Vorschriften der Wosserdurchlössigkeit privoier Wege den Eingriff in den
BcCen minimier"i, jedoch nichi ousgleichi.

Bei einem A.bwögen durch die Gemeinde ist jedoch fesfzustellen, dass die
Deckung des Bedci'fes cn Wohnen !n zentrumsncher Ortslcge vorrongig
^^-.,^^+-^^ i.+(Jt rz\,rJgtzrtl I r)r,

2. 4 Anderweitige Plcnungsrnöglichkeiten

Der Veriust on Grünlonci, Obstböumen und Verrneidung des Eingriffs in dos
Schutzgut Boden wöre nur vermeidbor, wenn die Gemeinde ouf die
AUsWeisUng des Bcugebietes Verziehteh Würde. Die Schoffung von BaUmÖ0-
lichkeiten, insbesondere von Eigenheimen für junge Fomilien, ist jedoch im
Sinne der Eigenentwickiung des Ortes und der Gemeinde unbedingt
erforderlich. Oben genannte Eingriffe werden bei Alierncti',,f1öchen in
gleichern, wenrr nielri gorin höherern Moße oufii.eten.
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Die Bestondsoufnohme der Grünbestönde wurde durch eine öriliche
Begehung vorgenommen.

Der Bodenbewertung liegt die Bodenkorte noch der Reichsbodenschötzung
des Fincnzamtes zugrunde.

\Ä/acanllir-Frar P,aclnnrllail r.liacar Rarerar{nnrr icl rlar I nnr^lcnhnftchanlaitnlnn zr Ir.ViVJVi iiii\-i igi iJgJiiji i\jiUii \jiVJVi ijgvvgi iui lY| iJI uvi Lvl lvJvl lvl lJvvVlvrl}Jrvl I Lvl

Fortschreibung des Fiöchen RutzuRgsplenes der vereinbsrien t/envoif u ngs-
gerrleinschafi Jesielten, erstellt von dern Büro für ökoiogischre Londschofis-
plcnung Kiechie, Gottmodingen.

3.2 überwochung

lm Zuge des Bougenehmigungsverfohrens wird die Einhoiiung der grünord-
nungsrechilichen Vorschriften und Regelungen zur Verhinderung von nicht
notwendiger Bodenversiegelung geprüft und überwocht. Bei Nichteinholtung
kön nen bouorcln un gsrechtliche A.nordnu ngen ergehen 

"

Die Fcchbehörden sind ncch S 4 Abs.3 BoUGB verpflichtet, ncch Abschluss
cies Verfohrens ciie Gemeinden zu unienichien, sofern noch den ihnen
voriiegenden Erkenntnissen die Durehfühi-ung des Bouieitptones erhebiiehe,
insbesondere unvorhergesehene nochteilige Auswirkungen ouf die Umwelt
hct. Eine Umweltü!:erwochung der Fcrchbehörden findet z.B. stctt ncch dem
Wosserhousholtsgesetz {Gru ndwosser}, Bundes-im missionssehutzgesetz

{ Luffq uc litöt}, Bu ndes-Naf urschutzgesetz { U mweltbeobcchtu n g } .

4. Zuscmmenfcssung der e#orderllchen Angcben

Der Eingriff isi durch den Veriusi von lond'wirtschoftlichen Produktionsflöchen
bedeutend; cnsonsten werden clie ökoiogischen Gegebenheiten bei einer
Abwögung des jetzigen und künftigen Zusicncies eher verbesseri.
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Als Ergebnis des Umweltberichtes'serden die in den Bebcuungs\./or"scht'iften
und örtiichen Bouvorschriften festgelegten Regelungen zür Grünordnung und
zum Bodenschutz oufgenommen.

Es ist cjovon ouszugehen, doss der ökoiogische Eingriff durch ciie geplonten
Moßnohmen soweit ols möglich reduziert wird. Ein Ausgleich zu dem Verlust
des Bodens ist nicht möglich, ds in der Gemeinde keine Flöchen vorhcnden
sind, die zu ,,Entsiegeln" wören.

Anhong: Fotos des künftigen Bougebietes, Siond September 2005.

Lottstetten, cm 0 [ JULI ?0ü0
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lng. Büro für Bouleitpicnung u. Erschließung
79761 Woldshut * Tiengen
Obere Breitöcker 7
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Zusqmmenfossende Erklörung gem. $ 10 Abs. 4 BquGB

l. Berücksichtigung der Umweltbelonge

Der Gemeinderct der GemeinCe l-oilsfetten beschlcss in der Sitzung cm 15.

September 2005, zur künftigen Bebouung des Grundstückes Nr. 108/2 den
Bebouungspion,, Löngelen" oufzustellen. Ebenso wurde beschlossen, die
Beleiligung der Öffentlichkeit und der Behöi'den enispr. den $$ 3 und 4 BouGB
durchzuführen. Dies ist in der Zeit vom 05. bis einschl. 19. Okiober 2005 erfolgf .

ln der Sitzung cm 16.03.2006 wurden dem Gemeinderot die eingegcngenen
Stellungnohrnen zur Kenntnis gegeben. ln gleicher Sitzung hot der Gemeinderot
dem vorliegenden Plonentwurf zugestimmt und beschlossen, domit die öffent-
iiche Auslegung Eemöß $ 3 Abs. 2 BaUGB durchzuführen.

Der Entwurf des Bebquungsplones mit Begründung log in der Zeit vom I0.04. bis
einschl. 10.05.2006 öffentlich ous. Gemöß $ 4 Abs.2 BoUGB hot die Gemeinde die
Stellungnohmen der Behörden und sonstigen Tröger öffentlicher Belcnge, deren
Aufgcbenbei'eich durch die Pianung berühri wei'den kcnn, zum Plcnentwurf un,J

der Begründung eingeholi.

\rcn den Behörden.+rurden zum Bebcuungsolcnentr+,urf und zum Umfang und
Detoillierungsgrcd der Umweltprüfung bei der Beteiligung noch $ 4 Abs. I

BouGB folgende Stellungnohrrre zu den Umweltbelongerr obgegeben:

Londraisomt Wqldshut, Siellungnohme .. BodenschutzlAltlosten " :

,,ln der Zusommenfossung des Umweltberichts zurn geplonten Wohngebiet
Löngelen wird cusgeführl, dass der Eingriff ledlglich durch den Verlust von
lcndwirlschaftlichen Produktionsflöchen bedeutend sei. Die ökologischen
Gegebenheiten würden bei einer Abwögung des jetzigen und künfiigen
Zusiondes eher verbesseri. Diese Einschöizung des Umwelfberichis ist aus cier
Sichi des Bodenschuizes nicht nochvollziehbor und ignoriert die Belonge des
Bodenschutzes vollkommen.

Wie im Umweltbericht i'ichtig oufgeführt isi, wird der betroffene Bodenbestond
ncch den Dcten der Reichsbocenschötzung cls Ll a2 69 eingestuft. Eine
Beweriung der beiroffenen Böden cuf der Grundloge der Doten der
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Reichsbodenschötzung in t/erbindung mii dem Leiffcden ,,Bewertung von
Böden nach ihrer Leistungsföhigkeit", herousgegeben vom Umweliminisierium
Boden-Württemberg im Jahr 

.l995 
in der Reihe Luft, Boden, Abfoll, Heft 31,

kommt zu dem Ei'gebnis, dcss es sich um Böden von sehr hoher Bedeuiung
bzw. Schutzwürdigkeit für den Bodenschutz nondeli. lnsbesondere die
ökologischen Bodenfunktionen ,,Ausgleichskörper im Wcsserhousholt", ,,Filier
und Puffer für Schodsioffe" und .,Notürliche Bodenfruchiborkeit" rveisen
donoch eine hohe bis sehr hohe Leistungsföhigkeit cuf. Diese ökologischen
Bodenfunktionen wurden berelis mit dern Lcndesbodenschi-;izgesetz ous denr
Johr 1991 als besonders schützenswert herousgestellt und sind ouch ncch
dem seit l9?8 geltenden Bundes-Bodenschulzgesetz nochholtig zu sichern.

Mit dem gepiqnten Bcugebiei können co. 5.000 m2 fGebieisgröße i,2 ho X
GRZ 0,4 = 4.800 mz) dieser hoch.+rertlgen Böden'roll versiegelt vrerden. Noch
hiesiger Einschötzung hondelt es sich dabei um einen erhebiichen Eingriff in
dos Schutzgut Boden, für den im Umweltbericht geeignete Ausgleichsmoß-
nohmen wecjer geprütt noch umgeseizi'rverden. Aus hiesiger Sicht kcnn
deshoib die Beweriung des Umweliberichts, doss die ökologischen Gegeben-
heiten {durch eine Vollversiegelung von 4.800 mz ökologisch hochwerfigster
Böden) eher verbessert werden, nichl okzeptiert werden.

Aus hiesiger Sicht ist die Bedeuiung Ces beiroffenen Bcdenbestcndes im
Um.'rreltbericht dozustellen. Es sind donn neben den unsererseits zu
begrüßenden Moßnohnren zur Minimierung des Eingriffs (Festsetzung wosser-
durchlössiger Beiöge, Versickerung v:on Regenwcssei'über Vei'sickei"ungs-
mulden) geeignete Ausgleichsmaßnohmen {2.8. Möglichkeiien zur Ent-
siegelungJ für den erheblichen Eingriff in den Bodenbestcnd zu prüfen und
ggf. umzusetzen. Sind nachweislich kelne geeigneten Ausgleichsmaßnch-
men umsetzbor, ist dies im Umweltbericht festzuholten. Die Beeiniröch-
tigungen für dos Schutzgut Boden, die nicht ausgegllchen werden können,
sind im Umweitbericht ebenfolis festzuholten und in die bouleitplonerische
Abwögu ng einzustellen.

Diese Stellungnohme wurde im Gemeinderot wie folgt geprüft:

Vom Londrotsomt wird die Argumentction, doss die ökologischen
Gegebenheiten bei einer Abr,+'ögung des jetzigen und künftigen Zustcndes
verbesserf werden, z\ ior für den Noturschutz, jedoch nicht fÜr den
Bodenschutz okzeptiert. Der Boden wird überbout und versiegelt. Dos wird ols

eine erhebiiche Beeintröchiigung des Schutzgutes Boden cngesehen.
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Der Gemeinderct beschloss dorouf hin:

lm Umweltberictrl ist dozustellen, dcss der Boden sehr lrochwertig ist.

Ergönzend ist jedoch dorcuf hinzuweisen, doss keine Alternotiven, clso ein
Bcugelönde mit weniger wertigen Böden, zur Verfügung steht.

Die Ausgleichsmögllchkeiien sind von der Gemeinde zu überprüfen, z.B. ob
eine Entsiegelungsmöglichkeiten cnderen Orts möglich ist.

Der Eingriff in die Belonge Ces Bodenschufzes.+rird durch die vorgesehene
Vorschrift der Wosserdurchlössigkeit von privoten Belögen {Wege, Zufchrten)
bereits nrinimiert, jedoch nichi vollstöndig ausgeglichen.

Die Gemeinde ist zu einem Abwögen verpflichtet; folls eine Deckung des
Bedorfes on Wohnbebouung in zentrumsnoher Ortsloge vorrongig ist, konn
eine lnonspruchnohme Ces Bodens ouch ohne Ausgleich erfolgen.

Eine londschoftspflegerische Moßnohme ist, dc vom Naturschutz keine
Anregungen vorgebrccht wurden, nichi erforderlich.

Der Umw,elibericht wurde dorcuf hln in seine jetzige Fcssung obgeönCert.
Wöhrend der öffentlichen Auslegung gem. $ 3 Abs. 2 BcUGB bzw. dem Einhoien
der Steliungnohme der Behörden gem. $ 4 Abs. 2 BouGB ging vom Londratsomt
Woldshut, in der Stellungnchme ,,Bodenschutz / Altlosten" keine Anregung ein.

Das Lcndrctscmt WolCshui gcb zum ,,Ncturschutz"'+vöhrend der Offenlegung
folgende Stellungnohme qb:

,,Die r,,cr"gesehenen Kompensciionsmaßnchmen sind geeignet, die
unvermeidbaren Eingriffe in Notur und Londschoft im wesentlichen ouszugieichen.
Der vorgelegten Plonung konn ous der Sicht des Noturschutzes zugestimmt
werden."

2. Berüc ksic hli g u ng der Ergebnlsse der Öffentlie h keilsbeteili g u ng

Von Seiten der Öffenilichkeit ging wöhrend cier öffentlichen Auslegung foigende
Stellungnohme ein:
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- Lcnd.winschcfi Kcrl-l-leinz A,bend, Hcuptstr. 37, Lcttsietien:

,,Hiernrii iegen wir gegen den oberrgenonnien Bei:auungsplon V{iderspri.lcir ein.
Die eingetrogenen Grundstücke Nr. 12 - l5 iiegen zu noh on unserem Grundstück
Flst.Nr. I 09/l mit londwirtschoftlich genuizten Stollungen.

Dcs Lcnd.wir-fschoftsamt empfiehii einen Absiond von mindestens B0 fdeiern. \n/ir

verweisen ouf eios Schreiben vom Lonciwirtschoftsomi.

Um spötere Streitigkeiien zu vei"meiden, bitten'wir um eine Andei"ung der
beobsichtigten Einieilung."

Diese Stellungnchrne wurde !m Gemeinderot w,ie folgt geprüfi:

Dqs Entfqllen von 2 oder 4 dei'i'ückw'üi"tigen Bcuplötze, neben dem Beti'ieb von
Hr. Abend, würde der Gemeinde zu teuer kommen: die Erspornis on den Erschlies-
sungskosten betrögt bei Aufgobe von 2 Bcuplöfzen co.30.000 Euro, bei 4
Bouplöfzen 78.000 Euro. Diese Werte sind wesentlich geringer ols der Verkoufspreis
der jer^reiligen Bcup!ötze. Beide Lösungen komen somii ous rrirtschofilichen
Gründen nicht !n Betrocht.

.Andererseits wurde es tatsöchlich so gesehen, dcss bei den jetzigen Gegeben-
heiien die beiden nördlichen Bouplötze für künfiige Bauhei'ren dui'ch die direkie
i.löhe zum londwii'ischcfiiichen Betrieb nicht besonders otti"aktiv sind und es, wie
vom Lonciwirischoftscmi dcrgesteiii, zu Konflikten kommen kcnn.

Do ieCoch die Gemeinde Eigentümer der gesomten zur Verfügung stehenden
Flöche isi, kanir die Vennrcltung .Jies über derr v,'ei.kcuf regeln. Die bei'Jen on den
Hof onorenzenden Bouolötze sollen vorersf nicht verkouft werden; zu einem
spöteren Zeitpunkt können sich om lcndwli"tschcftlichen Beii"ieb Anderungen
ergeben hcben {cnciere Nuizung, z.B. ciurch Aufgobe cier Viehholtungj, so cioss

sich cjos Problem geiösi hoi. lm Rohmen cier Erschiießungspionung konn ouch
überlegi werden, ob ciie kleine Erschließungsstroße vorerst nicht gebout wird. Ein

Wegfoli in der Plonung hingegen würde einen spöteren Bou unrnöglich mochen.

Zusötzlich hct Cie Gemeinde die Möglichkeit, Herrn Abend für dle beiden neuen
Grurrclsiücke neben seirrerii Beii'ieb vorr äi.. Abenci eirr Vorkoufsi'eciii eirrzu-
röurnen. Dies ist zwischenzeitlich durch einen entsprechenden Vertrcg, den Hr.

Abend untezeichnel hot, erfolgt.
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3. Berücksichtigung der Ergebnisse der Behördenbeteiligung

Von den Behörden wurden zunr Bebouungsplonentwurf und zum Umfang und
Detciilierungsgrcd der Umrweltprüfung im Rohmen der öffentlichen Auslegung
gem.$ 3 Abs.2 BoUGB bzur. dem Einholen derStellungnohmen der Behörden
gem. $ 4 Abs. 2 BoUGB folgende Stellungnohmen cbgegeben:

- Londrotsomt Woldshut, Stellungnohme,,Bouplonungsrecht":

Stellungnahme,,Bodenschutz / Alllosten-':

Stellungnohme,,\{osserschutz" :

Stellung nohme,, Gewerbecrufsicht" :

Stellungnchme,,Slroßenverkehi'srecht" :

Keine Anregungen.

- LcnCrciscmt \{cldshut, Stellungnchme,, LonCwirischcft"

,,in unserer Steilungnohrne inr Rahmen der Anhörung gern. $ 4 Abs. i BoUGB
wurden erhebliche Bedenken hinsichtlich der P.roblemotik,,Allgemeines
Wohngebiet" und,, londwirtschoftliche Hofstelle mit Tierholtung" hingewiesen. Die
Gemeinde trögt diesen Bedenken cus wirtschoftlichen Gründen nicht Rechnung.
Do cber nicht cusgeschlossen w,erden konn, doss dcdurch dem Lcndv,,iri erheb-
liche wirtschoftliche Nochteile entstehen, hölt dcs Lcndwirtschoftscrnt diese
Plnnr rnrr nir^hf fiir qnchcrerar-ht

Diese Stellungnohme wurde im Genreinderoi wie folgt geprüft:

Der Bedorf cn Wohnbouflöche in der Gemeinde barv. im Houptort ist im
Flöchennuizungsplon nochgewiesen und im Zuge der Eigenentwickiung für
Lotisietten unbedingi gegeben.

Ebenso isi, durch die Auslveisung der $lchnbcuflöche irn rechtskröftigen
Fiöchennutzungspion, ein Vezicht ouf diese Flöche unci eine Siedlungs-
erweiterung on oncierer Stelle nicht möglich.
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Eine Reduzierung ier jeizigen Wohnbcufiöche würCe dos Enisiehen einer
unbebauten, jedech ouch londwirtschcftlich nicht vernünftig nutzboren
innerörtlichen Freiflöche bedeuten. Dos widerspricht völlig der nronrentonen
Erfordernis einer flöchen-sporenden Bc u gebietso usweisu n g.

Es sind olso keineswegs cusschließlich wirfschaffliche Gründe, welche die
Gemeinde nvingen, on der jetzigen Plonung fesizuholien.

Nqch den Vorgoben des Bqurechts isi irrr Zuge der Herqbzonung es ohne weiteres
möglich, ein Mischgebiet {Ml} oder Dorfgebiet {MD), wie es die Bebauung löngs
der Houptstroße in Lottstetten de focto dorstellt, on ein Allgemeines Wohngebiet
ongrenzen zu lossen.

Bereiis bei der Behondlung der obgegebenen Stellungnohme im Rohmen der
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden wurde festgestellt, doss
bei den jetzigen Gegebenheiten die beiden nördlichen Bouplötze für künftige
Bouherren durch die direkte Nöhe zum londwirtschoftlichen Betrieb nicht
besonders qttroktiv sind und es, wie vom Londwirtschoftsqmt dorgestellt, zu
Konflikten kommen kann - ober nicht muss, da jeder Koufinteressent jo die Loge
seines Bouplotzes sieht.

Do jedoch Cie GemeinCe Eigentümer Cer gescmten zur Verfügung stehenden
Flöche ist, konn die Verwoltung dieses Problem über den Verkouf regeln. Die
beiden neben dem Beirieb von Hern Abend gelegenen Bouplötze sollen
iesholb ihm vorrongig zum Kouf ongeboten werden (vertrogliches Vorkaufs-
recht).

Der Gemeinderct beschioss, die Anregung des Lcndrotsamtes, Stellungnohme
Londwirtschoft, wegen der Nöhe zu einem londwirtschoftlichen Betrieb ouf die
Ausweisung eines Wohngebietes bzw. Teilen dovon zu vezichten, nicht zu
berücksichtigen.

4. Gründe für die Wqhl des Plcnes

Der Bedorf an Wohnbouflöche in der Gemeinde bzw. im Houptort ist im
Flöchennutzungsplon nochgewiesen und im Zuge der Figeneniwicklung für
Lottsteiten unbedingt gegeben.
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Ebenso ist, durch die Ausweisung dieser Wohnbouflöche im rechtskröfiigen
Flöchennutzungsplon, ein Venicht ouf diese Flöche und eine Siedlungs-
erweiterung on qnderer Stelle nicht möglich.

Lottstetten. om 0 E J[|tl 200$

| 'hqJfirgen Link

{tirgermeister

Der Ploner:

lr4r^
dipl.ing.tu w.popp
büro für bouleitplonung
woldshul - tiengen
obere breitöcker 7
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